
SKM - Sozialdienst 

Katholischer Männer 

im Landkreis  

Grafschaft Bentheim 

e. V. 

 

Mitglied im  

Bundesverband 

 

 

Ich werde Mitglied im 

SKM 
 

Hiermit beantrage ich die  

kostenlose Mitgliedschaft im  

Sozialdienst Katholischer  

Männer im Landkreis Grafschaft 

Bentheim e.V.  

 

__________________________ 

Name: 

 

__________________________ 

Vorname:  

 

_________________________ 

Straße:  

 

__________________________ 

Wohnort: 

 

__________________________ 

Telefon: 

 

__________________________ 

E-Mail: 

 

 

 

__________________________ 

 Datum und Unterschrift  

„Chancen nutzen,  

Menschen stärken“ 

 

Haben Sie Interesse oder 

möchten Sie sich beraten 

lassen? Dann melden Sie 

sich gerne bei uns.  

Hier können Sie uns  

erreichen: 

 

Sozialdienst Katholischer  

Männer im Landkreis  

Grafschaft Bentheim e. V. 

 
Mittelstraße 7 

48529 Nordhorn 

Tel.: 05921 – 7272 313 

E-Mail: oliver.bossink@skm-

nordhorn.de 

mailto:oliver.stolte@skm-nordhorn.de
mailto:oliver.stolte@skm-nordhorn.de


 

Wir über uns 
Rechtliche Betreuung/ 

Vorsorgevollmacht/

Betreuungsverfügung 

Die Angebote des SKM 

 

Der SKM im Landkreis Grafschaft 

Bentheim wurde im Jahr 1953  

gegründet. Seit seiner Gründung 

stellt sich der Verein den  

gesellschaftlichen und sozialen  

Herausforderungen. 

 

Er ist als Fachverband Teil des 

deutschen Caritasverbandes. Im 

SKM-Bundesverband sind mehr als 

120 Vereine zusammengeschlos-

sen, in denen Frauen und Männer 

tätig sind. 

 

Bereits 1953 wurde er von der  

Bezirksregierung als  

gemeinnütziger Betreuungsverein 

anerkannt. 1988 wurde der SKM als 

eingetragener Verein in das  

Registergericht eingetragen und 

1993 die Arbeitsgemeinschaft der 

hiesigen Betreuungsvereine im 

Landkreis Grafschaft Bentheim ge-

gründet. 

 

Viele Menschen unter uns  

benötigen Unterstützung, da sie 

krankheitsbedingt bestimmte  

Lebensbereiche nicht mehr selbst-

ständig organisieren können. 

 

Diese Hilfestellung kann durch eine 

Vorsorgevollmacht oder von  

Amtswegen durch die Einrichtung 

einer rechtlichen Betreuung  

geregelt werden. 

 

Die Betreuung kann ehrenamtlich 

(z. Bsp. Durch einen Angehörigen 

oder einen ehrenamtlichen  

engagierten Mitmenschen) oder 

hauptamtlich (z. Bsp. durch einen 

Vereinsbetreuer) geführt werden. 

 

Der Bevollmächtigte oder der Be-

treuer regelt stellvertretend für den 

Hilfebedürftigen alle die  

Angelegenheiten, die er nicht mehr 

selbstständig organisieren kann. 

 

• Hauptamtlich geführte rechtliche 

Betreuungen 

 

• Individuelle und persönliche Be-

ratung zum Thema rechtliche 

Betreuung, Vorsorgevollmacht 

und Betreuungsverfügung 

 

• Gewinnung, Schulung,  

Begleitung und Fortbildung  

ehrenamtlicher Betreuer 

 

• Ehrenamtlich geführte rechtliche 

Betreuungen  

 

• Vorträge über Vorsorgevoll-

machten, Betreuungsverfügun-

gen und Schulungen über  

ehrenamtlich geführte  

Betreuungen 

 

• Allgemein Soziale Beratung 

 

• Männerspezifische Arbeit 


